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Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident,

als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort auf die o. a. Kleine Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann u. a. und der Fraktion DIE LINKE
betreffend "Arbeitsbezogene psychische Belastungen in Deutschland", BT-Drs.
19/08159

Vorbemerkung der Fragesteller
Arbeitsbezogene psychische Belastungen sind ein großes gesellschaftliches Problem in
Deutschland, wie aktuelle Studien zeigen (BKK 2016, BAuA 2018). Auch die Antwort der Bun-
desregierung aus dem August 2018 auf eine kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE (Dr.
19/3667) hat diesen Befund bestätigt. Daraus ging hervor, dass insbesondere Frauen unter
psychischen Belastungen in der Arbeitswelt leiden und bestimmte Branchen wie Gesundheits-
berufe und Erziehungsberufe besonders stark betroffen sind.

Eine Anti-Stress-Verordnung ist aus Sicht der Fragesteller geeignet, Beschäftigte wirksam vor
psychischen Belastungen bei der Arbeit zu schützen. Bereits am 3. Mai 2013 hatte der Bun-
desrat eine entsprechende Verordnung beschlossen (BR-Drs. 315/13). Allerdings hat keine
Bundesregierung bis heute weder die Initiative ergriffen noch die Absicht bekundet, diese Ver-
Ordnung umzusetzen. Stattdessen möchte die Bundesregierung die Möglichkeiten intensivie-
ren "Betriebe und Beschäftigte zu befähigen, das vorhandene Arbeitsschutzinstrumentarium,
insbesondere die Gefährdungsbeurteilung, zu nutzen, um Gesundheitsrisiken durch
psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und ihnen durch eine menschengerechte Ar-
beitsgestaltung vorzubeugen", wie aus einer Antwort aus dem Januar 2019 auf eine Anfrage
der Fraktion DIE LINKE hervorgeht (Drs. 19/06041).

Wie es um die psychische Belastung bei der Arbeit in Deutschland derzeit tatsächlich steht,
danach soll die Bundesregierung befragt werden.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Daten zur Arbeitsunfähigkeit für das Jahr 1997 liegen nicht, für das Jahr 2018 derzeit noch

nicht vor. Auswertungen nach Ländern liegen ebenfalls nicht vor. Für thematisch ähnlich lau-

tende Fragen wird auf die Antwort zur Kleinen Anfrage "Psychische Belastungen in der

Arbeitswelt" der Abgeordneten Jutta Krellmann u.a. und der Fraktion DIE LINKE. (BT-Drs.

19/3895) verwiesen.



Seite 2 von 24 Frage Nr. 1:
Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) in Millionen aufgrund von psychischen und Ver-
haltensstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2016, 2017 und
2018 und wie stellen sich diese Werte im Vergleich zum Jahr 2007 dar (bitte für die einzelnen
Jahre sowohl in absoluten Zahlen als auch als Anteil an allen Diagnosegruppen darstellen,
bitte nach Geschlecht, Alter und nach Bundesländern differenzieren)?

Antwort:

Tabelle 1: Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Psychischen und Verhaltensstörungen

2017, 2016 und 2007

Diagnosegrüppe

Psychische und Ver-
haltensstörungen

Alle Diagnosegruppen

2017

Millionen

107,0

668,6

2017

%

16,0

100,0

2016

Millionen

109,2

674,5

2016

%

16,2

100,01

2007

Millionen

47,9

437,7

2007

%

10,9

100,0
Quelle: SuGA 2017, SuGA 2016, SuGA 2007; Daten: verschiedene Krankenkassenverbände, eigene Berechnungen der BAuA

Sowohl die absolute Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage als auch der prozentuale Anteil am

Erkrankungsgeschehen insgesamt ist von 2007 auf 2016 deutlich gestiegen. Von 2016 auf

2017 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Daten für das Jahr 2018 liegen derzeit noch

nicht vor. Daten, die eine Differenzierung nach Geschlecht, Alter und Ländern erlauben, liegen

ebenfalls nicht vor

Frage Nr. 2:
Wie viele durchschnittliche AU-Tage je 100 Versicherte in der Diagnosegruppe psychische
und Verhaltensstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2016,
2017 und 2018 und wie stellen sich diese Werte im Vergleich zum Jahr 2007 dar (bitte für die
einzelnen Jahre sowohl in absoluten Zahlen als auch als Anteil an allen Diagnosegruppen
darstellen, bitte nach Geschlecht, Alter und nach Bundesländern differenzieren)?

Antwort:

Der Bundesregierung liegen Statistiken über die AU-Tage nicht in der gefragten Differenzie-

rung vor. Zudem können Auswertungen zu den AU-Tagen nach Alter und Geschlecht erst ab

dem Jahr 2008 erfolgen. Der nachfolgenden Tabelle können die AU-Tageje 100 Versicherten

in der Diagnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen für die Jahre 2008, 2016 und

2017 entnommen werden. Werte für das Jahr 2018 sind noch nicht verfügbar



Seite 3 von 24 Tabelle 2: Arbeitsunfähigkeitstage Psychische und Verhaltensstörungen je 100 Versicherte

nach Alter und Geschlecht

2008 2016 2017
Altersgruppe von ...

bis ... Jahre

bis unter 15

15 bis unter 20
20 bis unter 25

25 bis unter 30

30 bis unter 35
35 bis unter 40
40 bis unter 45
45 bis unter 50
50 bis unter 55

55 bis unter 60

60 bis unter 65
65 bis unter 70

70 bis unter 75
75 bis unter 80
80 und älter

Männer

10
60
84

102
125
142
160
187
204
126

19
6

Frauen

7

36
53
60
69
75
83
94

110
126
44

9

Männer

26
122
176
219
263
309
344
368
398
425

83

Frauen

19
89

123
151
175
189
204
220
242
290
102

Männer

29
121
177
213
255
296
336
363
390
434

84

Frauen

21
91

122
149
174
187
201
219
239
288

92

Quellen: Geschäftsstatistik der GKV; KG 8 und KM 6

Tabelle 3: Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage bei psychische und Verhaltensstörungen an den AU-

Tagen aller Diagnosegruppen

Männer Frauen

Jahr
Anteil in Prozent

2008 16 9

2016 21 14

2017 21 14

Datenquelle: KG8

Frage Nr. 3:
Welche Berufsgruppen weisen nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2016, 2017
und 2018 besonders erhöhte Durchschnittszahlen bezüglich der "Tage je 100 Versicherte" in
der Diagnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen auf und wie hoch sind die
entsprechenden Werte (bitte nach Geschlecht differenzieren)?

Antwort:

In den amtlichen Statistiken der gesetzlichen Krankenversicherung wird zu den Arbeitsunfä-

higkeitsfällen und den verursachenden Diagnosen kein Merkmal erfasst, welche Tätigkeit das

Mitglied beruflich ausübt. DerBundesregierung liegen daher keine Erkenntnisse darüber vor,

welche Berufsgruppe besonders erhöhte Durchschnittszahlen bezüglich der "Tage je 100 Ver-

sicherte" in der Diägnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen aufweisen.



Seite 4 von 24 Frage Nr. 4:
Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bezüglich des Anteils der Beschäftigten vor,
die in den Jahren von 2007 bis 2018 eine Uberlastungsanzeige gestellt haben (bitte sowohl
die absoluten Zahlen als auch die jährlichen Veränderungsraten darstellen und nach Bran-
chen, Geschlecht, Ost/West und Bundesländern differenziert darstellen)?

Frage Nr. 5:
Liegen der Bundesregierung Daten über Uberlastungs- und Gefährdungsanzeigen vor, und
wenn nein, warum werden hierzu keine statistischen Daten und/oderverallgemeinerbare stich-
probenartige Daten erhoben (bitte begründen)?

Antwort auf die Fragen Nr. 4 und Nr. 5:

Daten zu Überlastungs- und Gefährdungsanzeigen von Beschäftigten liegen der Bundesre-

gierung nicht vor. Adressat der Anzeigen ist der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat seine Ge-

fährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Eine Rechtspflicht, Uberlastungs- und Gefährdungs-

anzeigen statistisch zu erfassen, gibt es nicht.

Frage Nr. 6:
Wie viele Personen sind in den Jahren 2016, 2017 und 2018 wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit aufgrund psychischer Erkrankungen vorzeitig in die Rente eingetreten, und wie stellen
sich diese Werte im Vergleich zu den Jahren 1997 und 2007 dar (bitte für die einzelnen Jahre
sowohl in absoluten Zahlen als auch als Anteil an allen Renteneintritten darstellen, bitte nach
Geschlecht, Alter und nach Bundesländern differenzieren)?

Antwort:

Die Anzahl der Personen, die in den Jahren 2016, 2017, 2007 und 1997 aufgrund der Diag-

nose "Psychische Störungen" wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in die Rente eingetreten

sind, können der Tabelle 4. entnommen werden, deren Anteil an allen Erwerbsminderungsren-

ten ist in Tabelle 5 aufgelistet und das Durchschnittsalter des Renteneintritts ist in Tabelle 6

aufgeführt. Alle Tabellen differenzieren nach Geschlecht und Land. Zahlen für das Jahr 2018

liegen noch nicht vor.
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Seite 8 von 24 Frage Nr. 7:
Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2016, 2017 und 2018 die
gesamtgesellschaftlichen Kosten, die durch psychische Erkrankungen verursacht wurden, und
wie stellen sich diese Werte im Vergleich zu den Jahren 1997 und 2007 dar (bitte für die ein-
zelnen Jahre nach direkten und indirekten Kosten differenzieren)?

Frage Nr. 8:
Liegen der Bundesregierung Zahlen zu den gesamtgesellschaftlichen Kosten vor, und wenn
nein, warum werden hierzu keine Daten erhoben (bitte begründen) und inwiefern liegen der
Bundesregierung volkswirtschaftliche Kostenschätzungen auf Grundlage von Arbeitsunfähig-
keitsdaten für die Jahre 1997, 2007, 2016, 2017 und 2018 vor (bitte für die einzelnen Jahre
nach direkten und indirekten Kosten differenzieren)?

Antwort auf die Fragen Nr, 7 und Nr. 8:

Zahlen zu den gesamtgesellschaftlichen Kosten liegen nicht vor. Die Erhebung dieser Kosten

wäre sehr aufwendig, weil sehr viele unterschiedliche Aspekte aus verschiedenen Lebensbe-

reichen (Arbeitsausfälle, Verrentungen, Gesundheitskosten etc. ) berücksichtigt werden müss-

ten. Auch könnten keine Differenzierungen nach direkten und indirekten Kosten vorgenommen

werden. Im jährlichen Bericht "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" werden jedoch volks-

wirtschaftliche Kostenschätzungen auf der Grundlage von Arbeitsunfähigkeitsdaten vorge-

nommen. Diese erlauben die Abschätzung der Produktionsausfallkosten und des Ausfalls an

Bruttowertschöpfung. Beide tragen zu den indirekten Kosten bei.

Daten zu volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von Arbeitsunfähigkeitsdaten liegen für das

Jahr 1997 nicht; für das Jahr 2018 noch nicht vor. Die Produktionsausfallkosten und der Ausfall

an Bruttowertschöpfung können der Tabelle 7 entnommen werden. Die Zahlen der jeweiligen

Jahre sind den entsprechenden Jahresberichten "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit"

entnommen. Da die geschätzte Berechnung in den Jahresberichten nicht für eine Zeitreihe

erfolgt, sondern separat für jedes Berichtsjahr, sind die Daten nicht unmittelbar über die Zeit

vergleichbar (u. a. sind daher auch die allgemeinen Preissteigerungen nicht berücksichtigt).



seite9von24 Tabelle 7: Produktionsausfallkosten und Ausfall an Bruttowertschöpfung aufgrund von Psy-

chischen und Verhaltensstörungen 2017, 2016 und 2007

Jahr Diagnosegruppe (ICD 10)

Produktionsausfallkosten

2017

2016

2007

Psychische und
Verhaltens-stö-

rungen
(FOO-F99)

12,2 Mrd.  

0,4 %

21,7Mrd. 

0, 7 %

12,2Mrd. 

0,4 %

21,5Mrd. 

0, 7 %

4,4 Mrd.  

0,2 %

8, 0 Mrd.  

0, 3 %

Alle Diagnose-
gruppen

76,4 Mrd.  

2, 3 %

135, 5Mrd. 

4, 1 %

75,2 Mrd.  

2,4 %

133, 1Mrd. 

4, 2 %

40,0 Mrd.  

1,7%

73,0 Mrd.  

3, 0 %

Milliarden  

vom Bruttonational-
einkommeh in %

Milliarden  

Ausfall an Bruttowertschöpfung vom Bruttonational-
einkommen in %

Milliarden  
Produktionsausfallkosten vom Bruttonational-

einkommen in %

Milliarden  

Ausfall an Bruttowertschöpfung vom Bruttonational-
einkommen in %

Milliarden  

Produktionsausfallkosten vom Bruttonational-
einkommen in %

Milliarden  

Ausfall an Bruttowertschöpfung vom Bruttonational-
einkommen in %

Quelle: Tabelle 10 aus SuGA2017, SuGA 2016, SuGA 2007; Daten: verschiedene Krankenkassenverbände, eigene Berech-
nungen der BAuA

Frage Nr. 9:
Welche Branchen und welche Tätigkeiten sind nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit
besonders von psychischen Belastungen und arbeitsbedingtem Stress bei den Beschäftigten
betroffen?

Antwort:

Zur Beantwortung der o.g. Frage werden Auswertungsergebnisse basierend auf der

BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 verwendet. Dabei werden Belastungen durch An-

forderungen aus Arbeitsinhalt und -Organisation nach der Klassifizierung der Wirtschafts-

zweige 2008 (Abschnitt A-U) betrachtet. In die Analysen werden nur Wirtschaftszeige einbe-

zogen mit einer Fallzahl > 50. Anforderungen aus dem Arbeitsinhalt und der Arbeitsorganisa-

tion beinhalten Merkmale wie das gleichzeitige Betreuen verschiedener Arbeiten, starker Ter-

min- oder Leistungsdruck, ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge, Unterbrechungen bei der

Arbeit, sehr hohes Arbeitstempo sowie emotionale Anforderungen bei der Tätigkeit.

Im Branchenvergleich lassen sich insbesondere zwei Wirtschaftszweige identifizieren, die

überdurchschnittlich häufig von psychischen Anforderungen bei der Arbeit betroffen sind. So

berichten Erwerbstätige im Gesundheit und Sozialwesen überdurchschnittlich häufig von sie-



ieiteiovon24 ben der untersuchten psychischen Anforderungen beider Arbeit (siehe Tabelle 8). ImGastge-

werbe wird von sechs der betrachten Arbeitsanforderungen überdurchschnittlich häufig berich-

tet.

Differenziert nach den verschiedenen psychischen Arbeitsanforderungen fallen durch hohe

Prozentsätze weiterhin unter anderem folgende Wirtschaftszweige auf:

. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen u. techn. Dienstleistungen (58 %)

sowie Gastgewerbe (54 %) bei der Anforderung "Starker Termin- oder Leistungsdmck"

. Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei jeweils 62

%) und Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (60 %) beim Merk-

mal "Ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge"

. Information und Kommunikation (65 %) sowie Erbringung von freiberuflichen, wissen-

schaftlichen u. techn. Dienstleistungen (61 %) bei dem Aspekt "Konfrontation mit neuen

Aufgaben"

. Grundstücks- und Wohnungswesen (56 %), Erbringung von Finanz- und Versiche-

rungsdienstleistungen (54 %) sowie Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversi-

cherungen (53 %) bei der psychischen Arbeitsanforderung "Bei der Arbeit gestört, un-

terbrochen"

. Erziehung und Unterricht (73 %) beim Merkmal "Verschiedene Arbeiten gleichzeitig

betreuen"
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Seite 12 von 24 Frage Nr. 10:
Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Konkretisierung von § 5 des Arbeits-
schutzgesetzes bezüglich der Berücksichtigung von psychischen Belastungen in Gefähr-
dungsbeurteilungen seit dem September 2013 ausgewirkt und welche Maßnahmen sind
diesbezüglich zukünftig geplant?

Antwort:

Auf die Antwort zu Frage Nr. 9 der Kleinen Anfrage "Psychische Belastungen in derArbeits-

weit" der Abgeordneten Jutta Krellmann u. a. und der Fraktion DIE LINKE. (BT-Drs.

19/3895) wird verwiesen.

Frage Nr. 11:
Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Beschäftigten in der
Gesamtwirtschaft, für die eine Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung psychischer
Belastungen durchgeführt wurde (bitte aufschlüsseln nach Betriebsgrößen und Branchen)?

Antwort:

Auf die Antwort zu Frage Nr. 10 der Kleinen Anfrage "Psychische Belastungen in der

Arbeitswelt" der Abgeordneten Jutta Krellmann u. a. und der Fraktion DIE LINKE. (BT-Drs.

19/3895) wird verwiesen.

Frage Nr. 12:
Liegen der Bundesregierung zur Beantwortung von Frage 11 Daten aktueller als 2015 vor,
und wenn nein, warum nicht (bitte begründen) und inwiefern ist dazu weitere Forschung
beispielsweise seitens der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) oder
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) geplant?

Antwort:

Es liegen keine aktuelleren Daten aus einer repräsentativen GDA-Betriebsbefragung vor.

Die repräsentative Befragung von Betrieben ist ein Baustein im Gesamtkonzept der Eva-

luation der GDA. Die Evaluation erfolgt jeweils für eine Periode der GDA; zuletzt für die

GDA-Periode2013-2018.

Über Art und Umfang der Evaluierung der GDA-Periode ab dem Jahr 2019 entscheidet die

Nationale Arbeitsschutzkonferenz. Bisher ist vorgesehen, die GDA-Befragung

beizubehalten. Durchgeführt werden könnte eine Befragung nach derzeitigem Stand im

Jahr 2020.

Frage Nr. 13:
Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Beschäftigten in der Fleisch-
industrie, im Einzelhandel und in Krankenhäusern sowie in stationären Pflegeeinrichtungen,
für die eine Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung psychischer Belastungen
durchgeführt wurde (bitte jeweils gesondert ausweisen und nach Betriebsgrößen ordnen)?



leite 13 von 24 Antwort:

Auf die Antwort zu Frage Nr. 11 der Kleinen Anfrage "Psychische Belastungen in der

Arbeitswelt" der Abgeordneten Jutta Krellmann u.a. und der Fraktion DIE LINKE. (BT-Drs.

19/3895) wird verwiesen.

Frage Nr. 14:
Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Beschäftigten in Bundes-
ministerien inklusive nachgeordneter Behörden und Institute, für die seit 2014 eine Gefähr-
dungsbeurteilung "psychische Gesundheit" nach §5 Abs. .3 ArbSchG durchgeführt wurde
(bitte jeweils gesondert ausweisen für Ministerien, Behörden und Institute)?

Antwort:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzge-

setz (ArbSchG) nicht personen-, sondern tätigkeitsbezogen durchgeführt wird. Nach dem

typisierenden Ansatz können gleichartige Arbeitsbedingungen in einer Gefährdungsbeur-

teilung gebündelt werden. Die Durchführung einer besonderen Gefährdungsbeurteilung in

Form einer Befragung zur individuellen psychischen Gesundheit der Beschäftigten kann

über das ArbSchG nicht begründet werden. Nach dem § 5 ArbSchG hat der Arbeitgeber

durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung

zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Gefährdungen kön-

nen sich hierbei durch verschiedene Faktoren ergeben, darunter auch psychische Belas-

tungen. In der Praxis führt der Arbeitgeber hierzu eine Gefährdungsbeurteilung über alle

Faktoren durch, die auch psychische Belastungen berücksichtigt. Eine eigenständige "Ge-

fährdungsbeurteilung psychischer Belastungen" gibt es nicht.



ieits14von24 Folgende, gesondert für Ministerien, Behörden und Institute ausgewiesene Angaben wur-
den von den Bundesministerien nach erneuter Abfrage gemacht (vgl. Kleine. Anfrage BT-
Drs. Nr. 19/2667, Frage 12):

Bundesministerien

Bundesministerium der Finan-

zen (BMF)

Bundesministerium des Innern,

für Bau und Heimat (BMI)

Auswärtiges Amt (AA)

Bundesministerium fürWirt-

schaft und Energie (BMWI)

Bundesministerium für Justiz

und Verbraucherschutz (BMJV)

Bundesministerium für Arbeit

und Soziales (BMAS)

Bundesministerium derVerteidi-

gung (BMVg)

Bundesministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft (BMEL)

Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend

(BMFSFJ)

Bundesministerium fürGesund-

heit (BMG)

Bundesministerium für Verkehr

und digitale Infrastruktur (BMVI)

Anteil der Beschäftigten, für die seit 2014 eine Gefährdungs-
beurteilung "psychische Gesundheit" nach § 5 Abs. 3 ArbSchG
durchgeführt wurde

100%

100%

100 %

Vorbereitungen für die Beschäftigtenbefragung für 2019 sind

angelaufen.

100%

100%

Die seit 2014 im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu be-

urteilende psychische Belastung bei der Arbeit wurde im

BMVg selbst in der Gefährdungsbeurteilung umgesetzt.

100 %

100%

100%

meldet Fehlanzeige und führt aus:

"Eine Gefährdungsbeurteilung zur "psychischen Gesundheit

der Beschäftigten" gibt es nicht; § 5 ArbSchG fordert vom Ar-

beitgeber die "Beurteilung der Arbeitsbedingungen je nach

Art der Tätigkeiten" - hier geht es allein um die Erfassung
und Bewertung der objektiven psychischen Belastung einer

Tätigkeit. Die Durchführung einer besonderen Gefährdungs-

beurteilung in Form einer Befragung zur individuellen psychi-
sehen Gesundheit der Beschäftigten - und darauf zielt die

Frage erkennbar ab - kann über das ArbSchG nicht begründet
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Bundesministeriums für Um-

weit, Naturschutz und

nukleare Sicherheit (BMU)

Bundesministeriym für Bildung

und Forschung (BMBF)

Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ)

werden. Eine Gefährdungsbeurteilung nach dem ArbSchG ist

immer tätigkeitsbezogen und nicht personenbezogen.

Insofern liegen dem BMVI keine Erkenntnisse vor."

Es ist beabsichtigt, im 4. Quartal 2018 im Rahmen einer Be-

schäftigungsbefragung eine Gefährdungsanalyse durchzufüh-

ren. Zum Themenbereich "Umgang mit psychischen Belastun-

gen am Arbeitsplatz "werden regelmäßig verpflichtende

Fortbildungen für Führungskräfte aller Ebenen durch externe

Trainer/innen unter Einbeziehung des ÄSD durchgeführt, die
Teilnahme wird dokumentiert. Ebenso wurden sämtliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalverwaltungge-

schult.

100 %

Fehlanzeige

Geschäftsbereichsbehörden

Zollverwaltung

Unmittelbarer Geschäftsbereich

des BMF

BZSt

Unmittelbarer Geschäftsbereich

des BMF

ITZ Bund

Unmittelbarer Geschäftsbereich

des BMF

BaFin

Mittelbarer Geschäftsbereich

des BMF

BlmA

Anteil der Beschäftigten, für die seit 2014 eine Gefährdungs-
beurteilung "psychische Gesundheit" nach
§ 5 Abs. 3 ArbSchG durchgeführt wurde

95%

88,94 %

0%

19,2 %

0%
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des BMF

Bundesverwaltungsamt (BVA)

Bundeszentrale für politische Bil-

düng(BpB)

Bundesamt für Verfassungs-

schütz(BfV)

Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF)

Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (BBR)

Das BVA hat im Mai 2017 eine psychische Gefährdungsbeur-

teilung im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung durchgeführt.

Zum damaligen Zeitpunkt waren alle insgesamt 3. 874 Be-

schäftigten des B VA aufgerufen, sich an der Umfrage zu be-

teiligen. Am 01. 06. 2018 hat das BVA Aufgaben und Personal

des Bundesamts für zentrale Dienste und offene Vermögens-
fragen (BADV) übernommen. Diese Beschäftigten werden in

den Nachfolgeprozess mit Workshops und Zirkeln einbezo-

gen.

Die BpB hat im Jahr 2017 eine Abfrage zur Gefährdungsbeur-

teilung psychischer Belastung nach § 5 ArbSchG bei den Be-

schäftigten durchgeführt

Seit 2014 hat das BfV für zwei besondere Arbeitsbereiche

(mit circa 100 Mitarbeiter/innen) eine Gefährdungsbeurtei-

lung psychischer Belastung durchgeführt. Die Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung für das
Haus insgesamt ist aktuell für 2019 in Vorbereitung.

Die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung wurde im

BAMF noch nicht durchgeführt, ist aber derzeit in der Pla-

nung. Aktuell wird die Kooperationsvereinbarung mit dem

externen Dienstleister zur Auswertung der Fragebögen aus-

gearbeitet.

Ein Pilotprojekt in Organisationseinheiten des Zentralbe-
reichs und des operativen Bereichs ist geplant, Befragungen
der Mitarbeitenden finden voraussichtlich im 2. Quartal 2019

statt. Nach Abschluss des Pilotprojekts wird die Befragung
auf die anderen Organisationsbereiche des Bundesamts aus-

geweitet.

Das BBR überprüft regelmäßig Gefährdungspotenziale insbe-
sondere nach dem § 5 Abs.3, 1-3 ArbSchG. Im angegebenen

Zeitraum (ab 2014) hat das BBR noch keine systematische

psychische Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Abs. 3, Punkt 6
durchgeführt. Diesbezüglich wurde individuell geprüft, beur-
teilt und unter Einbeziehung des medizinischen Dienstes des

BBR beraten. Das BBR beabsichtigt, noch in diesem Jahr auch

eine systematische Beurteilung zu starten.

Technisches Hilfswerk 100% aller Arbeitsplätze



ieite 17 von 24 Statistisches Bundesamt 100%

Bundespolizei

Bundeskriminalamt

Bundesamts für Bevölkerungs-

sc/?ufz und Katastrophenhilfe

Deutsches Archäologisches Insti-

tut

Zentrum für internationale Frie-

denseinsätze

Bundesamt für Justiz:

Deutsches Patent- und

Markenamt

Von den dreizehn Bundespolizeibehörden habenneun Bun-

despolizeibehörden Gefährdungsbeurteilungen psychischer

Belastungen durchgeführt bzw. befinden sich im Prozess der

Umsetzung. Eine prozentuale Angabe über den Anteil der Be-

schäftigten, die an einer Gefährdungsbeurteilung psychischer

Belastungen in den Bundespolizeibehörden teilgenommen

haben, ist nicht möglich. Das liegt an der Festlegung der

Stichprobenauswähl für die Gefährdungsbeurteilung durch

die Bundespolizeibehörden. So wurden in einigen Behörden

alle Organisationsbereiche in die Gefährdungsbeurteilung

einbezogen. In anderen Behörden erfolgte die Durchführung

nur in einzelnen Settings.

Für 90 % der Beschäftigten sind Gefährdungsbeurteilungen
erstellt, die jährlich überprüft werden.
Für ca. 60 % der Beschäftigten wurde der Baustein psychi-
sehe Belastungen, der Bestandteil der Handlungshilfe ist, an-
gewandt (anonymisierter Fragebogen, Teilnahme freiwillig).
100%

0%

0%

100%

Gefährdungsbeurteilung wurde in einzelnen Organisations-

einheiten durchgeführt; der Anteil der Beschäftigten ist nicht

mehr rekonstruierbar

Generalbundesanwalt beim Bun- 0 %

desgerichtshof

Bundesgerichtshof 100 %

Bundesverwaltungsgericht 0 %

Bundespatentgericht 61 %

Bundesfinanzhof 100 %

Behörden und Gerichte im Ge- 100 %

schäftsbereich des BMAS
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Behörden im Geschäftsbereich

des BMEL

Bundesamt für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgaben

Bundesprüfstelle fürjugendge-
fährdende Medien

Bundeszentrale fürgesundheitli-

ehe Aufklärung

Umweltbundesamt

Das Institut der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG

ist nicht personen-, sondern tätigkeitsbezogen. Nach dem
typisierenden Ansatz können gleichartige Arbeitsbedingun-

gen in einer Gefährdungsbeurteilung gebündelt werden. In-
sofern kann der Anteil der Beschäftigten für den Geschäfts-
bereich des BMVg nur durch die Anzahl der Dienststellen

bzw. durch eine Schätzung der Prozentzahl der Beschäftigten

dargestellt werden.

Im Geschäftsbereich des BMVg haben 26 % der Dienststellen

die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung bereits

durchgeführt. Weitere 35 % haben mit der Durchführung be-

gönnen.

Das entspricht einem Anteil von ca. 45 % der Beschäftigten
des Geschäftsbereiches des BMVg.

Zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychische Be-

lastung hat das BMVg in seinem Geschäftsbereich eine Kam-

pagne "Arbeiten in Balance" initiiert, die vorrangig Führungs-
kräfte und das Arbeitsschutzfachpersonal der Bundeswehr

darin schulen und unterstützen soll, psychische Belastungen

bei der Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefähr-

düngen für die Beschäftigten zu berücksichtigen

73,35 %

100%

100%

0 %, die Gefährdungsbeurteilung wird derzeit vorbereitet.

Für die Durchführung der o.g. Gefährdungsbeurteilung führt
das UBA seit 2003 regelmäßig Beschäftigungsbefragungen
mit einem sehr umfassenden Themenspektrum (Kompe-

tenzerwartung/-entwicklung, Über- und Unterforderung,
Ganzheitlichkeit, Vielfalt und Ablauf der Arbeitsaufgaben,

Führung, Betriebsklima, Identifikation, Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben, Gesundheit, Arbeitsfähigkeit .,. ) durch.

Die Befragung richtet sich grundsätzlich an alle Beschäftig-
ten. Die Beteiligung lag in 2003 bei 46 %, 2006 bei 59 %,
2011 bei 56 % und 2017 bei 61%.
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Entsorgungssicherheit

Bundesamt für Naturschutz

Bundesamt für Strahlenschutz

Das BfE befindet sich noch in der Aufbauphase. Bei ca. 72 %

der Beschäftigten des Bf£ wurdeeine Gefährdungsbeurtei-

lung im Rahmen der noch im BfS vorgenommenen Koopera-

tionsgespräche durchgeführt (147 von 204 Beschäftigten).

Für die am Standort Berlin neu eingestellten Beschäftigten
wurden angesichts derAufbausituation noch keine Gefähr-

dungsbeurteilungen realisiert.

Durchführung und Implementierung der o.g. Gefährdungsbe-

urteilung werden durch eine im August 2017 geschaffene

Projektgruppe "Gesundheit" betreut. Eine externe Bera-

tungsfirma soll eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung

vornehmen, indem diese eine Mitarbeiterbefragungaufder

Basis des COPSOQ. (Fragebogen) durchführt. Der Prozess

wird ca. 1,5 Jahre in Anspruch nehmen.

Im Jahr 2015 wurden alle Führungskräfte und Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zum Umgang mit psychischen Belastun-

gen durch ein externes Unternehmen geschult. Der Aspekt
der psychischen Belastungen ist seitens der Führungskräfte
verpflichtend in den jährlichen Kooperationsgesprächen zu
besprechen. Die Durchführung der Gespräche wird doku-

mentiert. Für 90 % der Beschäftigten ist seit 2015 eine o. g.

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt worden.

Institute

Robert Koch-lnstitut

Bundesinstitut für Arzneimittel

und Medizinprodukte

Deutsches Institut für Medizini-

sehe Dokumentation und Infor-

mation:

Paul-Ehrlich-lnstitut:

Anteil der Beschäftigten, für die seit 2014 eine Gefährdungs-
beurteilung "psychische Gesundheit" gem. § 5 Abs. 3
ArbSchG durchgeführt wurde
100%

100%

90%

55 %, die Gefährdungsbeurteilung wird derzeit vorbereitet

bzw. in 2018 fortgesetzt.

Für die übrigen Behörden der Geschäftsbereiche und die Institute liegen keine Angaben

vor.
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Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Ursachen für die Zunahme von
psychischen Belastungen in der Arbeitswelt vor (bitte auch Studien aktueller als 2012 be-
rücksichtigen, sofern vorhanden)?

Antwort:

Hinsichtlich der arbeitsbezogenen Anforderungen zeigt sich, basierend auf den Daten der

BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, dass zwischen Ende der 90er und Mitte der 2000er

Jahre eine erhebliche Steigerung der Belastungswerte stattgefunden hat. Im Vergleich der

letzten Befragungen in den Jahren 2006, 2012 und 2018 haben sich die Anforderungen aus

Arbeitsinhalt und -Organisation auf hohem Niveau stabilisiert (Lohmann-HaisIah, 2012 und

in Vorbereitung). Als mögliche Ursachen werden häufig mit dem Wandel der Arbeitswelt

verbundene Entwicklungen genannt, wie die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft,

die Durchdringung der Arbeitswelt mit modernen Kommunikationstechnologien, zuneh-

mende Eigenverantwortung für Ablauf und Erfolg von Arbeitsprozessen, fortlaufende Be-

schleunigung von Produktions-, Dienstleistungs- und Kommunikationsprozessen bei stei-

gender Komplexität der Aufgaben und zunehmenden Lernanforderungen sowie die Aus-

breitung beruflicher Unsicherheit in diskontinuierlichen Beschäftigungsverhältnissen als

Ausdruck ständiger Veränderungsprozesse. Die genauen Ursachen für die Entwicklung der

arbeitsbezogenen Anforderungen sind jedoch schwer empirisch zu belegen. So gaben

bspw. bei der BiBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 Beschäftigte, die von Umstruktu-

rierungen oder Umorganisationen im unmittelbaren Arbeitsumfeld berichten, häufiger star-

ken Termin- und Leistungsdruck an (57%), als Beschäftigte ohne Restrukturierungserfah-

rungen (41%). Eine Ursachenzuschreibung ist aufgrund der Querschnittstruktur der Daten

jedoch nicht möglich.

Frage Nr. 16:
Welche Forschungs- oder Modellprojekte zum Thema psychische Belastungen finanziert
die Bundesregierung und in welcher Weise werden Daten zu dieser beruflichen Belastungs-
Situation erhoben? Falls der Bundesregierung hierzu keine Daten vorliegen, stellt sich die
Fragen warum dazu keine Daten erhoben werden und inwiefern die Bundesregierung dann
zu dem Schluss kommen kann, dass eine Anti-Stress-Verordnung zum Schutz vor psychi-
sehen Belastung bei der Arbeit nicht notwendig ist (bitte begründen)?

Antwort:

Eine Übersicht über alle Forschungs- oder Modellprojekte zum Thema psychische Belas-

tungen liegt der Bundesregierung nicht vor. Auch der Bundesbericht Forschung und Inno-

vation enthält hierzu keine Informationen.
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BAuA hatte den Auftrag, den gesicherten Stand der Wissenschaft zu bewerten, vorhande-

nes Gestaltungswissen sowie Möglichkeiten und Grenzen von Messstandards zu sammeln

und zu beurteilen. Neben einem umfangreichen Scoping-Review der vorhandenen wissen-

schaftlichen Literatur, wurden im Rahmen des Projektes die Befunde auch mit wissen-

schaftlichen Expertinnen und Experten sowie relevanten Arbeitsschutzakteur/innen disku-

tiert. Eine umfassendere Aufarbeitung des Kenntnisstandes zu den Zusammenhängen von

Arbeitsbelastungsfaktoren zu psychischer und physischer Gesundheit inkl. des ent-

sprechenden Gestaltungswissens existiert im deutschsprachigen Raum bisher nicht. Auf

der Grundlage dieser umfassenden Analyse und Bewertung des Standes der nationalen

und internationalen wissenschaftlichen Forschung hat die Bundesregierung erste Schluss-

folgeryngen zur Möglichkeit einer Anti-Stress-Verordnung gezogen. Weitere Schritte befin-

den sich derzeit in der Prüfung.

Frage Nr. 17:
Was hat die Auswertung der vorliegenden Studien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, insbesondere mit Blick auf psychische Erkrankungen ergeben und welche
Konsequenzen zieht die Bundesregierung?

Antwort:

Ziel des Forschungsprojektes "Psychische Gesundheit in derArbeitswelt - Wissenschaftli-

ehe Standortbestimmung" war es, Aufschluss darüber zu gewinnen, wie psychische Belas-

tungsfaktoren bezogen auf den gesicherten Stand der Wissenschaft zu bewerten sind, wel-

ehe neuen Arbeitsanforderungen sich durch den Wandel der Arbeit ergeben und welche

Wissenslücken zu Belastungskonstellationen sowie zu deren Entstehungszusammenhän-

gen und Wirkungen auf den Menschen bestehen. Dabei sollten auch Gestaltungsschwer-

punkte und das vorhandene Gestaltungswissen ermittelt sowie vorhandene Forschungs-

lücken aufgezeigt werden. Dem Leitbild der menschengerechten Gestaltung der Arbeit fol-

gend, waren in diesem Rahmen nicht nur mögliche Gefährdungen, sondern auch persön-

lichkeits- und gesundheitsförderliche Merkmale der Arbeit zu berücksichtigen.

Als Ergebnis liegt eine wissenschaftlich fundierte Übersicht über psychische Belastungs-

faktoren vor, die Auf$chluss über den gesicherten Stand des Wissens zu gesundheitsschä-

digenden und gesundheitsförderlichen Belastungswirkungen bei der Arbeit gibt, die Mög-
lichkeiten und Grenzen in der Verfügbarkeit von Messstandards und bei "Grenzwertem-

pfehlungen" für psychische Belastungsfaktoren bei der Arbeit aufzeigt sowie das gesicherte

praxisbezogene Wissen zur gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung beschreibt.
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sammenhang zur psychischen Gesundheit stehen. Diese teilen sich in die vier Themenfel-

der "Arbeitsaufgabe" (z. B. Handlungsspielraum), "Arbeitszeit" (z. B. Erholung), "Führung

und Organisation" (z. B. soziale Beziehungen) und "Technische Faktoren" (z. B. Lärm) ein.

Für die untersuchten Arbeitsbedingungsfaktoren liegen zwar vielfältige Befunde zum Zu-

sammenhang zwischen Arbeitsbedingungen . und Gesundheit vor, jedoch ist gesichertes

Gestaltungswissen für die betriebliche Praxis nur punktuell verfügbar. Nur für einen gerin-

gen Teil der psychischen Arbeitsbedingungsfaktoren sind quantitativ definierte Belastungs-

grenzen vorhanden (z. B. Arbeitszeit) oder zumindest tätigkeitsspezifisch denkbar (z. B.

extraaural wirkender Lärm). Häufiger jedoch gilt, dass eindeutig quantitativ definierte

"Grenzwerte" hier nicht zur Verfügung stehen (können) und statt einer Expositionsreduzie-

rung eine Optimierung der Arbeitsanforderungen anzustreben ist, da - wie etwa bei der

Arbeitsintensität - eine Überforderung wie auch eine Unterforderung gleichermaßen ver-

mieden werden muss. Zentral ist in diesem Zusammenhang jedoch die Tatsache, dass ein

erheblicher Teil der betrachteten Faktoren - dies betrifft insbesondere den Handlungs- und

Entscheidungsspielraum - ihrem primären Charakter nach als arbeitsbezogene Res-

sourcen aufzufassen sind, die in einem positiven Zusammenhang mit der Gesundheit ste-

hen und im Sinne einer gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeitsbedingungen und

Arbeitsbeziehungen zu stärken sind. Schließlich ist zu bedenken, dass viele der psychi-

sehen Arbeitsbedingungsfaktoren in starkem Maße durch betriebliche Aushandlüngspro-

zesse und soziale Interaktionen sowie spezifische arbeitsorganisatorische Lösungen be-

stimmt werden und auch deswegen einer technisch-expertenzentrierten Bearbeitung nur

begrenzt zugänglich sind. Die BAuA empfiehlt daher insbesondere eine prospektive und

präventive Arbeitsgestaltung, tätigkeitsspezifische Gestaltungsmodelle, eine partizipative

Arbeitszeitgestaltung, Arbeit und Erholung auszubalancieren und Führungskräfte und Be-

schäftigte als primäre Gestaltuhgsakteure zu stärken.

Des Weiteren sind insbesondere im Bereich der Arbeitsumgebung und der technischen Ar-

beitssysteme vielfältige Anknüpfungspunkte zu in anderen Verordnungen geregelten Tat-

bestände vorhanden, die bezogene auf psychische Anforderungen zu konkretisieren sind.

Die Bundesregierung zieht aus diesen Ergebnissen die Schlussfolgerung, dass sich aus

den vorliegenden Erkenntnissen keine hinreichend konkreten Gestaltungsanforderungen

ableiten lassen, die in einer Arbeitsschutzverordnung geregelt werden können. Ziel muss

es vielmehr sein, Betriebe und Beschäftigte zu befähigen, das vorhandene Arbeitsschutz-

Instrumentarium, insbesondere die Gefährdungsbeurteilung, zu nutzen, um Gesundheitsri-
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rechte Arbeitsgestaltung verhindern zu können. Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen

Arbeitsschutzstrategie wurden hierzu gemeinsam mit Ländern, Unfallversicherungsträgern

und den Sozialpartnern Empfehlungen und Instrumente entwickelt und Betriebe durch Be-

ratung und Überwachung befähigt, die für sie adäquaten Arbeitsschutzmaßnahmen durch-

zuführen.

Frage Nr. 18:
Hält die Bundesregierung die vorliegenden Erkenntnisse für ausreichend, um unverzüglich
eine Verordnung gegen psychische Erkrankungen (Anti-Stress-Verordnung) auf den Weg
zu bringen?

a) Wenn nein, warum nicht?
b) Welche weiteren Voraussetzungen sind aus Sicht der Bundesregierung not-

wendig, um eine Verordnung gegen psychische Erkrankungen auf den Weg zu
bringen?

c) Inwiefern werfen die inzwischen vorliegenden Erkenntnisse der BAuA aus dem
Forschungsprojekt "Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt" die Frage auf,
ob ein rechtsetzender Interventionsansatz möglicherweise tariflichen oder be-
trieblichen Regulierungen unterlegen sein könnte (bitte begründen)?

Antwort:

Die Unterfragen a) bis c) werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Bundesregierung sieht weiterhin Prüfbedarf. Die Ergebnisse des BAuA-Forschungsbe-

richts weisen darauf hin, dass allgemeingültige Gestaltungsanforderungen für die Mehrheit

der untersuchten Arbeitsbedingungsfaktoren nicht identifiziert werden konnten. Psychi-

sehen Belastungen bei der Arbeit liegt in der Regel ein multifaktorielles Ursachenge-

schehen zugrunde. Zudem müssen bei der Bewertung der Arbeitsbedingungen verschie-

dene Belastungsfaktoren sowie Ressourcen jeweils für sich und in ihrem Zusammenwirken

berücksichtigt werden. Insbesondere Arbeitsbedingungen, die eng in interaktionale Zusam-

menhänge eingebunden sind, wie beispielsweise betriebliche Handlungs- und Entschei-

dungsspielräume oder die sozialen Beziehungen sind einem regulativen Ansatz nurschwer

zugänglich. Betriebliche Gestaltungslösungen tragen dem Rechnung und ermöglichen

einen betriebsspezifischen Ausgleich von aufgabenimmanenten Anforderungen und ver-

fügbarer Ressourcen. Im Übrigen verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort zu den

Fragen Nr. 15 und 16 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. BT-Drs. 19/3667 (BT-

Drs. 19/3895).

Die Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch psychische Belastung ist auch in der neuen

Periode der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ein Schwerpunkt. Die

Bundesregierung wird gemeinsam mit den Ländern, Unfallversicherungsträgern und
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Betriebe noch besser befähigen Gesundheitsrisiken durch psychische Belastung zu erken-

nen und durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu bekämpfen. Dazu dienen auch Infor-

mations- und Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für betriebliche Akteure, Perspnalführung,

Betriebsräte, Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte, als auch die überbetrieblichen

Arbeitsschutzakteure von Ländern und Unfallversicherungsträgern.

Frage Nr. 19:
Inwiefern hält es die Bundesregierung für ausreichend, an Stelle einer Anti-Stress-Verord-
nung, Betriebe und Beschäftigte zu befähigen, das vorhandene Arbeitsschutzinstrumenta-
rium, insbesondere die Gefährdungsbeurteilung, zu nutzen, um Gesundheitsrisiken durch
psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und ihnen durch eine menschengerechte
Arbeitsgestaltung vorzubeugen und wie soll aus Sicht der Bundesregierung die praktische
Umsetzung aussehen (bitte begründen)?

Antwort:

Die Bundesregierung sieht kein Rangverhältnis bereits vorhandener Arbeitsschutzinstru-

mente zu neuen regulativen Maßnahmen.

Bei der Gefährdungsbeurteilung handelt es sich um ein geeignetes Instrument, um Gefähr-

düngen, die einem sicheren, gesunden und menschengerechten Arbeiten entgegenstehen,

zu erkennen unddiesen vorzubeugen. Dies gilt auch für psychische Arbeitsbelastungsfak-

toren. Als Instrument ist die Gefährdungsbeurteilung nicht nur prozess-, sondern auch be-

teiligungsorientiert und bindet relevante betriebliche Akteure einschließlich der Beschäftig-

tenvertretung ein. Insbesondere im Kontext psychischer Belastungen, deren Ursachen oft

komplex und multifaktoriell sind, ist eine Analyse geboten, die den Spezifika des jeweiligen

Betriebs gerecht wird. Die Bundesregierung unterstützt die Betriebe hierbei, über legislative

Regelungen hinaus, auch im Rahmen nichtlegislativer Strukturen und Instrumente, etwa im

Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie und der Initiative Neue Qua-

lität der Arbeit.


